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Modul Sachverhalt

Handlungsgrundlage(n) - https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/__24.html
- https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/__24.html
-
http://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/__20.html
-
http://www.gesetze-im-internet.de/sprengg_1976/__20.html

Teaser Wenn Sie nicht im Besitz einer sprengstoffrechtlichen
Erlaubnis oder eines Befähigungsscheines sind und ein
Feuerwerk der Kategorie F2 außerhalb der Silvesterzeit
abbrennen wollen, benötigen Sie eine Genehmigung.

Volltext Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 bis F4
dienen Vergnügungszwecken und werden allgemein als
„Feuerwerk“ bezeichnet. In die Kategorie F2 fällt
Kleinfeuerwerk, das sog. „Silvesterfeuerwerk“ (z. B. Knaller,
Frösche, kleine Böller, Raketen, und Vulkane, auch
Batteriefeuerwerk).

Personen, die nicht**** im Besitz einer
sprengstoffrechtlichen Erlaubnis oder eines
Befähigungsscheines sind und als Privatperson zu einem
besonderen Anlass Feuerwerk der Kategorie F2 außerhalb
der Silvesterzeit (d.h. in dem Zeitraum vom 2. Januar bis 30.
Dezember) abbrennen wollen, benötigen hierfür eine
Genehmigung der zuständigen Gemeinde. 

Nur im Zeitraum vom 31. Dezember bis 1. Januar muss das
Abbrennen von Feuerwerk der Kategorie F2 nicht
genehmigt werden.

Auf die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung besteht
kein Anspruch.

Begriffe im Kontext Feuerwerk, Abbrennerlaubnis

Bearbeitungsdauer Die Dauer des Genehmigungsverfahrens ist u. a. abhängig
vom Anlass, Umfang und Ort des geplanten Feuerwerks.

Fristen Das Feuerwerk darf erst abgebrannt werden, wenn eine
Genehmigung vorliegt. Der Genehmigungsantrag sollte
daher so frühzeitig wie möglich (mindestens vier Wochen
vorher) gestellt werden.

Formulare  +  Objekt
Formular
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Hinweise
(Besonderheiten) Mit einer Ausnahmegenehmigung dürfen Sie keine

Feuerwerkskörper der Kategorie F3, F4, Bühnenfeuerwerk
der Kategorie T2 oder sonstige pyrotechnische
Gegenstände der Kategorie P2 abbrennen. Das gleiche gilt
für Feuerwerkskörper der Kategorie F2, wie zum Beispiel
Knallkörper mit Blitzknallsatz oder Raketen mit mehr als 20
g Netto-Explosivstoffmasse.  
Für das Abbrennen dieser pyrotechnischen Gegenstände
benötigen Sie eine Erlaubnis oder einen Befähigungsschein.

Wenn Sie eine sprengstoffrechtliche Erlaubnis oder eines
Befähigungsscheins haben, ist eine Genehmigung der
Gemeinde nicht erforderlich. Sie müssen das Feuerwerk
beim zuständigen Gewerbeaufsichtsamt nur anzeigen.   
Weiterführende Informationen finden Sie unter "Verwandte
Themen" - "Feuerwerk; Anzeige über das Abbrennen von
pyrotechnischen Gegenständen".

Rechtsbehelf verwaltungsgerichtliche Klage

fachlich  freigegen
durch

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz

fachlich  freigegeben
am

28.10.2024

Lagen Portalverbund

zuständige Stelle

Ansprechpunkt
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